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Gebührenordnung der Musikschule Besigheim
§ 1 Gebührenpflicht
Für die Teilnehmer an den Lehrveranstaltungen der Musikschule Besigheim werden Gebühren nach einem besonderen Gebührenverzeichnis erhoben.
Anmeldungen und Abmeldungen sind schriftlich an die Musikschule zu richten und werden erst durch die Bestätigung der Musikschule rechtswirksam. Bei
minderjährigen Teilnehmern ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.
Sofern und soweit gebühren-/entgeltpflichtige Leistungen von den obersten Finanzbehörden des Bundes oder des Landes Baden-Württemberg der Umsatzsteuer
unterworfen werden, wird zusätzlich zu den Entgelten die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
Zur Zahlung sind die Teilnehmer, bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter verpflichtet.

§ 3 Fälligkeit und Kündigungsfristen
Die Unterrichtsgebühren sind Jahresgebühren und beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr. Das Schuljahr der Musikschule beginnt am 1. Oktober und endet am
30. September des darauffolgenden Jahres mit Ausnahme der Klassenunterrichte.
Die Unterrichtsgebühren werden jeweils zu Monatsbeginn fällig und mittels Lastschriftverfahren eingezogen.

Die Gebühren sind auch während der Schulferien, bei Fehlen des Teilnehmers oder bei vorübergehendem Unterrichtsausfall zu bezahlen. Fallen wegen Krankheit
einer Lehrkraft mehr als drei Unterrichtsstunden je Halbjahr aus, wird der Unterricht entweder durch eine andere Lehrkraft erteilt oder es erfolgt eine entsprechende
Rückvergütung der Unterrichtgebühren.

Abmeldungen sind grundsätzlich nur zum Ende des Schuljahres möglich und müssen der Musikschule zwei Monate vorher, spätestens bis zum 31. Juli zugegangen
sein. Abmeldungen innerhalb des laufenden Schuljahres sind nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig (z.B. Wegzug). Bei Abmeldungen sind die Gebühren
bis zum nächstmöglichen Abmeldungszeitraum (Schuljahresende: 30. September, Ausnahme: wenn ein Nachfolgeschüler gefunden werden kann, dann zum Ende
des Kündigungsmonats) zu entrichten.
Bei einer Abmeldung innerhalb der Probezeit ist die Gebühr bis zum Ende des Kündigungsmonats zu entrichten.

Fach Unterrichtsbeginn Dauer Probezeit Kündigungsfrist Ende
Musikunterricht allgemein 01.10. unbestimmt erste 6 Monate 2 Monate vor Ablauf des Schuljahres 31.07. 30.09.
Bläserklasse 01.09. 2 Jahre vorzeitiges Ende nach dem ersten Bläser-

klassenjahr möglich 30.06. 31.08.
Streicherklasse 01.10. 2 Jahre 31.08.
Blockflöten-AG Ottmarsheim 01.10. unbestimmt 2 Monate vor Ablauf des Schuljahres 30.06. 31.08.
Musik erleben Walheim ME1 – 01.10. 1 Jahr 31.08.
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Musik erleben Walheim ME 2 – 01.09. 1 Jahr 31.08.
Musik PLUS 5+6 01.10. 2 Jahre vorzeitiges Ende nach dem ersten

Schuljahr möglich 30.06. 31.08.
Chorische Stimmbildung MLRS 01.10. unbestimmt 2 Monate vor Ablauf des Schuljahres 30.06. 31.08.
Blockflötengruppe Walheim 01.10. 2 Monate 2 Monate 31.07. 30.09.
Klanghüpfer 01.10. halb- oder 1 Monat 31.01. 31.03.

ganzjährig 1 Monat 31.07. 30.09.
Klangkinder 01.10. halb- oder 1 Monat 31.01. 31.03.

ganzjährig 1 Monat 31.07. 30.09.
MFE 01.10. halb- oder 2 Monate 31.01. 31.03.

ganzjährig 2 Monate 31.07. 30.09.

§ 4 Gebührenermäßigung
Auf Antrag können Gebührenermäßigungen gewährt werden:
a) in sozialen Härtefällen – bei Vorlage einer der genannten Bescheinigungen (Familienpass der Stadt Besigheim, Plus Pass der Gemeinde Gemmrigheim,

Bescheid der Gemeinde Walheim ALG 2, Wohngeldzuschuss) wird auf Antrag 25 % Ermäßigung gewährt.
b) Geschwisterermäßigung – werden Geschwister unterrichtet, erhält das zweite Kind einer Familie auf Antrag eine Ermäßigung um 30 %, jedes weitere Kind

50 %. Die Ermäßigung wird auf das jeweils kostengünstigere Unterrichtsfach angerechnet.
c) Eltern-Kind-Ermäßigung – werden Kinder und ihre Eltern unterrichtet, wird auf Antrag eine Ermäßigung um 30 % auf das jeweils kostengünstigere

Unterrichtsfach angerechnet.

§ 5 Erwachsenenzuschlag

Bei erwachsenen Schülern, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, wird ein Erwachsenenzuschlag in Höhe von 50 % der jeweiligen Unterrichtsgebühr erhoben.
Dieser Zuschlag dient als Ausgleich für den Betrag, den die Musikschule für jugendliche Musikschüler als Zuschuss bekommt.

§ 6 Auswärtigenzuschlag
Für auswärtige Schüler, die außerhalb des Musikschulgebietes (Besigheim, Gemmrigheim und Walheim) wohnen, wird grundsätzlich ein Auswärtigenzuschlag in
Höhe von 50 % erhoben.
Ausgenommen vom Auswärtigenzuschlag sind die Klanghüpfer/Klangkinder sowie die Kinder der Musikalischen Früherziehung.
Für die Schüler, die im Rahmen einer Kooperation mit den Schulen die Musikschule Besigheim besuchen, wird ein Auswärtigenzuschlag von 25 % erhoben.
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§ 7 Kooperation mit den musiktreibenden Vereinen aus Besigheim, Gemmrigheim und Walheim
Für Musikschüler, die in einem mit der Musikschule kooperierenden musiktreibenden Verein aus Besigheim, Gemmrigheim und Walheim aktiv teilnehmen, gelten
besondere Gebührensätze. Die Stadt Besigheim und die Gemeinden Gemmrigheim und Walheim gewähren den Vereinen einen Nachlass von 25 % auf die
Unterrichtsgebühren. Voraussetzung ist das aktive Mitwirken der Schüler und die passive Mitgliedschaft eines Elternteils.

§ 8 Inkrafttreten*
Die Gebührenordnung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft.

*Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Gebührenordnung in ihrer ursprünglichen Fassung.
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MUSIKSCHULE BESIGHEIM
GEBÜHRENVERZEICHNIS
gültig ab 1. Oktober 2022

Musikschüler aus Besigheim, Gemmrigheim und Walheim

Art des Unterrichts Minuten Jahres- Monats- Geschwisterermäßigung Eltern-Kind- Familienpass- Vereins-
pro Woche gebühr gebühr 2.Kind 30 %   3.Kind 50 % Ermäßigung 30 % ermäßigung 25 % ermäßigung 25 %

Klassenunterricht

Musikalische

Früherziehung

60 Min. 390,00 € 32,50 € 22,75 € 16,25 € 22,75 € 24,38 € -

Klanghüpfer/

Klangkinder

45 Min 306,00 € 25,50 € 17,85 € 12,75 € 17,85 € 19,13 € -

Gruppenunterricht
Vierergruppe 45 Min. 558,00 € 46,50 € 32,55 € 23,25 € 32,55 € 34,88 € 34,88 €

Dreiergruppe 45 Min. 648,00 € 54,00 € 37,80 € 27,00 € 37,80 € 40,50 € 40,50 €

Zweiergruppe 45 Min. 804,00 € 67,00 € 46,90 € 33,50 € 46,90 € 50,25 € 50,25 €

Einzelunterricht
45 Min 1.470,00 € 122,50 € 85,75 € 61,25 € 85,75 € 91,88 € 91,88 €

30 Min 1.116,00 € 93,00 € 65,10 € 46,50 € 65,10 € 69,75 € 69,75 €

Leihinstrumente 144,00 € 12,00 €
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GEBÜHRENVERZEICHNIS
gültig ab 1. Oktober 2022

Musikschüler aus Besigheim, Gemmrigheim und Walheim (Erwachsene)

Art des Unterrichts Minuten Monats- Erwachsenen- Erwachsenenzuschlag
pro Woche gebühr zuschlag 50 % mit Vereinsermäßigung 25 %

Klassenunterricht
Musikalische

Früherziehung

60 Min. 32,50 € - -

Klanghüpfer/

Klangkinder

45 Min 25,50 € - -

Gruppenunterricht
Vierergruppe 45 Min. 46,50 € 69,75 € 58,13 €

Dreiergruppe 45 Min. 54,00 € 81,00 € 67,50 €

Zweiergruppe 45 Min. 67,00 € 100,50 € 83,75 €

Einzelunterricht

45 Min 122,50 € 183,75 € 153,13 €

30 Min 93,00 € 139,50 € 116,25 €
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GEBÜHRENVERZEICHNIS
gültig ab 1. Oktober 2022

Gebühren für auswärtige Musikschüler

Art des Unterrichts Minuten Monats-
pro Woche gebühr

Kinder- und Jugendliche Erwachsene

Auswärtigenzuschlag Auswärtigenzuschlag im
50 % Rahmen einer Kooperation

mit den Schulen 25 %

Auswärtigenzuschlag  50 %
Erwachsenenzuschlag 50 %

Klassenunterricht

Musikalische 60 Min. 32,50 € - - -

Früherziehung

Klanghüpfer/ 45 Min 25,50 € - - -

Klangkinder

Gruppenunterricht

Vierergruppe 45 Min. 46,50 € 69,75 € 58,13 € 93,00 €

Dreiergruppe 45 Min. 54,00 € 81,00 € 67,50 € 108,00 €

Zweiergruppe 45 Min. 67,00 € 100,50 € 83,75 € 134,00 €

Einzelunterricht

45 Min 122,50 € 183,75 € 153,13 € 245,00 €
30 Min 93,00 € 139,50 € 116,25 € 186,00 €
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MUSIKSCHULE BESIGHEIM
GEBÜHRENVERZEICHNIS
gültig ab 1. Oktober 2023

Musikschüler aus Besigheim, Gemmrigheim und Walheim

Art des Unterrichts Minuten Jahres- Monats- Geschwisterermäßigung Eltern-Kind- Familienpass- Vereins-
pro Woche gebühr gebühr 2.Kind 30 %   3.Kind 50 % Ermäßigung 30 % ermäßigung 25 % ermäßigung 25 %

Klassenunterricht

Musikalische

Früherziehung

60 Min. 396,00 € 33,00 € 23,10 € 16,50 € 23,10 € 24,75 € -

Klanghüpfer/

Klangkinder

45 Min 312,00 € 26,00 € 18,20 € 13,00 € 18,20 € 19,50 € -

Gruppenunterricht
Vierergruppe 45 Min. 570,00 € 47,50 € 33,25 € 23,75 € 33,25 € 35,63 € 35,63 €

Dreiergruppe 45 Min. 660,00 € 55,00 € 38,50 € 27,50 € 38,50 € 41,25 € 41,25 €

Zweiergruppe 45 Min. 822,00 € 68,50 € 47,95 € 34,25 € 47,95 € 51,38 € 51,38 €

Einzelunterricht
45 Min 1.500,00 € 125,00 € 87,50 € 62,50 € 87,50 € 93,75 € 93,75 €

30 Min 1.140,00 € 95,00 € 66,50 € 47,50 € 66,50 € 71,25 € 71,235 €

Leihinstrumente 144,00 € 12,00 €
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GEBÜHRENVERZEICHNIS
gültig ab 1. Oktober 2023

Musikschüler aus Besigheim, Gemmrigheim und Walheim (Erwachsene)

Art des Unterrichts Minuten Monats- Erwachsenen- Erwachsenenzuschlag
pro Woche gebühr zuschlag 50 % mit Vereinsermäßigung 25 %

Klassenunterricht
Musikalische

Früherziehung

60 Min. 33,00 € - -

Klanghüpfer/

Klangkinder

45 Min 26,00 € - -

Gruppenunterricht
Vierergruppe 45 Min. 47,50 € 71,25 € 59,38 €

Dreiergruppe 45 Min. 55,00 € 82,50 € 68,75 €

Zweiergruppe 45 Min. 68,50 € 102,75 € 85,63 €

Einzelunterricht

45 Min 125,00 € 187,50 € 156,25 €

30 Min 95,00 € 142,50 € 118,75 €
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GEBÜHRENVERZEICHNIS
gültig ab 1. Oktober 2023

Gebühren für auswärtige Musikschüler

Art des Unterrichts             Minuten               Monats-
Pro Woche          gebühr

Kinder- und Jugendliche Erwachsene

Auswärtigenzuschlag Auswärtigenzuschlag im
50 % Rahmen einer Kooperation

mit den Schulen 25 %

Auswärtigenzuschlag  50 %
Erwachsenenzuschlag 50 %

Klassenunterricht

Musikalische 60 Min. 33,00 € - - -

Früherziehung

Klanghüpfer/ 45 Min 26,00 € - - -

Klangkinder

Gruppenunterricht

Vierergruppe 45 Min. 47,50 € 71,25 € 59,38 € 95,00 €
Dreiergruppe 45 Min. 55,00 € 82,50 € 68,75 € 110,00 €
Zweiergruppe 45 Min. 68,50 € 102,75 € 85,63 € 137,00 €

Einzelunterricht

45 Min 125,00 € 187,50 € 156,25 € 250,00 €

30 Min 95,00 € 142,50 € 118,75 € 190,00 €


